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Rechtssatz

Das VwG anerkennt das ö>entliche Interesse daran, weitere Verzögerungen an der Abwicklung des Projektes im

Hinblick auf die damit verbundenen Auswirkungen auf den Schulbetrieb hintanzuhalten. Weiters bewertet es das

Interesse der Auftraggeberin an der zeitgerechten Abwicklung der vertragsgegenständlichen Leistungen höher als das

(allfällige) Interesse der mitbeteiligten Partei an der Vertragsaufhebung, weshalb der Vertrag in einem möglichst

umfassenden Ausmaß aufrecht erhalten werden solle. Diesen Ausführungen lässt sich nicht entnehmen, aus welchen

Gründen die Interessenabwägung eine Vertragsaufhebung nur insoweit als gerechtfertigt erscheinen lässt, als (im Sinn

des § 334 Abs. 4 BVergG 2006) Leistungen noch ausständig oder erbrachte Leistungen noch ohne Wertverminderung

rückstellbar sind. Insbesondere Endet sich keine Abwägung dazu, weshalb vor dem Hintergrund des zugrunde

liegenden Leistungsgegenstandes (Planungsleistungen) und angesichts des anerkannten ö>entlichen Interesses an

einer möglichst umfassenden Aufrechterhaltung des Vertrages eine Aufhebung zum Entscheidungszeitpunkt und nicht

zu einem späteren Zeitpunkt geboten war. Dabei wäre zu berücksichtigen gewesen, ob im vorliegenden Fall noch

ausstehende Teilleistungen mit bereits erbrachten (und einer Rückabwicklung nicht zugänglichen) Leistungen in

untrennbarem Zusammenhang stehen bzw. inwieweit etwa Haftungsprobleme einer Auftrennung entgegenstehen

können. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass der Zweck der Nichtigerklärung bzw. Aufhebung eines

Vertrages darin besteht, den Leistungsgegenstand wieder dem Markt zuzuführen und damit wieder eine

Geschäftsmöglichkeit für Unternehmer zu erö>nen (siehe diesbezüglich Erwägungsgrund 14 der Richtlinie 2007/66/EG

zur Änderung der Richtlinie 89/665). Dieser Zweck kann aber dann nicht verfolgt werden, wenn bestimmte

Teilleistungen nicht - oder nicht zielführender Weise - getrennt zur Vergabe gebracht und damit wieder dem Markt

zugeführt werden können.
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